
 

 
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 

Wir möchten die Anstösser von Strassen, Trottoirs und Wegen wiederum auf die folgenden Be-
stimmungen des Strassengesetzes § 41 + § 42 Abs.2 und 3 aufmerksam machen: 

 

 
 

− Überragende Äste im Strassenbereich sind auf eine lichte Höhe von 4,5 Metern, im Bereich 
von Trottoirs und Wegen auf eine solche von 2,5 Metern zurückzustutzen. 

− Lebhecken, Sträucher und Pflanzen dürfen nicht in den Strassen- und Wegraum hineinra-
gen. 

− Im Sichtzonenbereich von Ausfahrten und Strasseneinmündungen dürfen Böschungen, 
Pflanzungen (einschliesslich landwirtschaftlicher Kulturen), Mauern und Einfriedungen 
höchstens 80 cm hoch sein (ab Strassenhöhe). 

− Landwirtschaftliche Kulturen von über 60 cm Höhe haben zur Strassengrenze die halbe 
Höhe, mindestens aber 90 cm, als Abstand einzuhalten. 

 

 
 
Wir danken Ihnen für das Verständnis und grüssen Sie freundlich. 
 
Der Gemeinderat  


